Priif- und Zertifizie-
rungsordnung
des ISOBUS Test Center
im
Competence Center ISOBUS e.V.

flr das Tatigkeitsfeld Produkt-
prifung und -zertifizierung

I. Geltungsbereich,
Definition

Die Prif- und Zertifizierungsordnung gilt fur die Durch-

fihrung von Priifungen und fir die Erteilung von

Zertifikaten fiir Produkte durch das ISOBUS Test Center

(ITC) mit folgendem Tatigkeitsfeld:

e Produkte der Landtechnik

Als Prifungen werden Tétigkeiten verstanden wie die
Durchfiihrung von beispielsweise in technischen Regeln
spezifizierten Tests, gutachterlichen Stellungnahmen
und Priifungen zum Nachweis einer speziellen Pro-
dukteigenschaft.

Zertifikate sind z. B. Compliance Certification der
Agricultural Industry Electronics Foundation e.V. (AEF),
agrirouter Certification der DKE-Data GmbH & Co. KG
(DKE) etc.

Als Bewertungsgrundlage gelten hierbei die beantrag-
ten DIN EN ISO Normen bzw. die jeweiligen Richtlinien
der AEF und der DKE in ihrer jeweils glltigen Fassung
sowie die der flr die Akkreditierung / Benennung der
Zertifizierungsstelle / Benannten Stelle zugrundelie-
genden nationalen Rechtsvorschriften.

II. Priif- und Zertifizierungs-

verfahren

1. Der Auftraggeber beauftragt das ITC mit einer
Prifung und/oder Zertifizierung. Bei der erstmaligen
Erteilung eines Priif- oder Zertifizierungsauftrages
schlieBen die Prifstelle und der Auftraggeber einen
Vertrag ab.

2. Das zu prifende Prifmuster soll moglichst zu-
sammen mit dem Auftrag und den notwendigen Doku-
mentationen dem ITC zugeleitet werden. Wenn mehre-
re Prifmuster benétigt werden, wird dem Auftraggeber
die Zahl der erforderlichen Prifmuster mitgeteilt.

3. Der Auftraggeber hat fir kostenlose und fracht-
freie Anlieferung der Prifmuster in der jeweils dem
Prifmuster angemessenen erforderlichen Verpackung
zu sorgen. Die Verpackung muss ggf. auch die Riick-
sendung ermdglichen. Die Ricksendung an den Auf-
traggeber erfolgt ebenfalls zu Lasten des Auftragge-
bers.

4. Die Prif- und Zertifizierungsauftrége werden in
der Reihenfolge des Eingangs der notwendigen Unter-
lagen und der Prifmuster bearbeitet, sofern mit dem
Auftraggeber keine anderen Vereinbarungen getroffen
worden sind.

5. Der Prifort wird mit dem Auftraggeber festge-
legt. Die Prifungen werden im ITC oder auf geeignetem
externen Versuchsgelénde oder - falls es die Art des
Produktes erfordert oder ermdglicht - beim Auftragge-
ber durchgefiihrt. Das Einschalten von Unterauftrag-
nehmern durch das ITC wird mit dem Auftraggeber
abgestimmt.

6. Nach Abschluss des Prif- und Zertifizierungs-
verfahrens erhalt der Auftraggeber einen schriftlichen
Prifbericht.

7. Fur jede Prifung und Zertifizierung zahlt der
Auftraggeber Entgelte entsprechend der jeweiligen
Entgeltordnung des ITC, sofern nichts anderes z. B. per
Angebot vereinbart ist.

8. Die eingereichten Prifmuster werden, soweit
von der Bauart her méglich, nach Abschluss des Auf-
trages vom ITC in Verwahrung genommen oder dem
Auftraggeber zur Aufbewahrung tbergeben. Fir Scha-
den an Prifmustern und lberlassenen Unterlagen
durch die Prifung sowie durch Einbruch, Diebstahl,
Feuer oder Wasser haftet das ITC nicht. Das ITC hat
nur die Sorgfalt walten zu lassen, die es in gleicharti-
gen eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegt (§
690 BGB).

9. Bei einer Ablehnung des Zertifikates haftet das
ITC nicht fir Nachteile, die dem Auftraggeber durch die
Ablehnung erwachsen.

III. Zertifikate

1. Erteilung des Zertifikates und Benutzung eines
Zeichens.

1.1. Die Erlaubnis zur Benutzung eines Zeichens gilt
nur fir diejenige Firma und fur diejenigen Betriebsstat-
ten sowie Ur diejenigen Produkte, welche im Zertifikat
aufgefiihrt sind. Bei beabsichtigter Ubertragung der
Firma auf eine andere Firma oder einen anderen
Firmeninhaber macht der Inhaber des Zertifikates dem
ITC rechtzeitig Mitteilung. Das Zertifikat kann nur vom
ITC auf Dritte Ubertragen werden.

1.2. Fur Zertifikate kann die Zahlung von Jahresent-
gelten entsprechend der Entgeltordnung des ITC
vereinbart werden.

1.3. Das erteilte Zeichen darf grundsatzlich nur ohne
Verénderung seiner geometrischen Proportionen in
seiner GréBe verandert werden. Die Abbildung von
Zeichen mit einer H6he unter 5 mm sowie farbliche
Abweichungen bedlrfen einer besonderen Vereinba-
rung. Die Kennzeichnung der zertifizierten Produkte mit
dem Zeichen wird vor dem Inverkehrbringen dem ITC
dargelegt.

1.4. Anderungen an Produkten gegeniiber der zerti-
fizierten Ausfihrung missen dem ITC sofort gemeldet
werden. Dieses kann die Aufrechterhaltung des Zertifi-
kates von dem Nachweis des Herstellers lber die
Einhaltung der zugrunde liegenden Regeln oder von
einer Zusatzprifung abhdngig machen.

1.5. Werden bei der Prifung eines eingereichten
Produktes erhebliche Méngel festgestellt und hatte der
Auftraggeber dem Prifmuster entsprechende Produkte
bereits ausgeliefert, so kann fir das neu eingereichte
und gednderte Prifmuster das Zertifikat nur erteilt
werden, wenn der Hersteller die Bezeichnung des Typs
gegeniber den bereits ausgelieferten Produkten &ndert.

1.6. Das Zertifikat ist nur fur das vollsténdige Pro-
dukt glltig.

2. Erléschen oder Unglltigkeitserkldarung eines
Zertifikates

2.1. Ein Zertifikat erlischt, wenn u.a.

« der Allgemeine Vertrag zur Zertifizierung von
Produkten und Zeichenvergabe endet,

der Inhaber des Zertifikates auf das Zertifikat
verzichtet,

der Inhaber des Zertifikates Anderungen der
Geschaftsbedingungen oder der Prif- und
Zertifizierungsordnung des ITC nach Ablauf
der in Abschnitt X festgelegten Ubergangszeit
nicht als fur sich verbindlich anerkennt,

der Inhaber des Zertifikates in Konkurs gerat
oder ein gegen ihn gerichteter Antrag auf
Konkurser6ffnung mangels Masse abgelehnt
wird,

die dem Zertifikat zugrunde gelegten Regeln
geandert worden sind und ggf. Ubergangsfris-
ten abgelaufen sind. Die Gultigkeit des Zertifi-
kates wird verlangert, wenn durch eine Nach-
prifung auf Kosten des Inhabers des Zertifi-
kates innerhalb einer gestellten Frist erwiesen
wird, dass die zertifizierten Produkte auch den
neuen Regeln entsprechen.

2.2. Ein Zertifikat kann ferner vom ITC fur ungiltig
erklart oder geklindigt werden, wenn u.a.

e sich nachtraglich an den Produkten bei der
Prifung nicht erkennbare oder nicht festge-
stellte Mangel herausstellen,

die Uberpriifung der mit einem Zeichen ver-
sehenen Produkte Méngel ergibt,

mit einem Zeichen versehene Produkte nicht
mit den zertifizierten Prifmustern tberein-
stimmen,

die Entgelte nach Anmahnung nicht in der ge-
stellten Frist entrichtet werden,

mit dem Zeichen irrefiihrende oder anderwei-
tig unzulédssige Werbung betrieben wird,
aufgrund von Tatsachen, welche zum Zeit-
punkt der Prifung nicht einwandfrei zu erken-
nen waren, die weitere Verwendung des Zei-
chens im Hinblick auf seine Aussagekraft am
Markt nicht vertretbar ist.

Das ITC ist berechtigt, ein Zertifikat und damit die
Berechtigung zur Nutzung des Priifzeichens auszuset-
zen oder zu beenden, falls dem ITC nachtréglich
entsprechende neue Erkenntnisse zur Beurteilung des
Zertifizierungsverfahrens oder des Ergebnisses des
Zertifizierungsverfahrens bekannt werden.
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2.3. Die Ungltigkeitserklarung kann veroffentlicht
werden.

2.4. Der Inhaber des Zertifikates verliert, wenn die
Gultigkeit des Zertifikates abgelaufen oder fiir ungliltig
erklart ist, das Recht, die im Zertifikat aufgefiihrten
Produkte weiter mit dem Zeichen zu kennzeichnen.

2.5. Nach Ablauf der Gultigkeit oder Unglltigkeitser-
klérung eines Zertifikates muss das Zertifikat an die
ITC zuriickgegeben werden, auch wenn die Erlaubnis
zum Vertrieb der Restbestédnde mit dem Zeichen
besteht.

3. \Vertrieb der mit dem Zeichen versehenen Pro-
dukte nach Ablauf der Gultigkeit des Zertifikates
(Vertriebserlaubnis).

3.1. Nach Ablauf der Gliltigkeit eines Zertifikates
kann der weitere Vertrieb des vorhandenen Lagerbe-
standes an gebrauchsfertigen Endfabrikaten gestattet
werden, jedoch langstens fiir 12 Monate.

3.2. Fur die Dauer der Vertriebserlaubnis bleiben
Geschaftsbedingungen und Prif- und Zertifizierungs-
ordnung des ITC giiltig.

3.3. Wird eine Vertriebserlaubnis nicht erteilt oder
wieder zuriickgezogen, so ist der Inhaber des Zertifika-
tes verpflichtet, von sémtlichen ihm erreichbaren
Produkten der in Frage kommenden Art das Zeichen zu
entfernen oder die Produkte zu vernichten und dem ITC
eine entsprechende Nachpriifung zu ermdglichen. In
besonderen Fallen kann das ITC einen Riickruf verlan-
gen.

4. Die Gultigkeitsdauer der Zertifikate und somit
die Zeichennutzung ist unbegrenzt.

IV. Gesetzliche

Anforderungen gemans
§§ 16, 17 ProdSG

1. Ein Zertifikat kann vom ITC, falls nétig, ausge-
setzt oder zuriickgezogen werden, wenn im Rahmen
der Uberwachung der Konformitét festgestellt wird,
dass das Produkt die Anforderungen nicht mehr erfullt.
In diesem Fall fordert das ITC den Auftraggeber auf,
angemessene KorrekturmaBnahmen zu ergreifen. Das
Zertifikat wird zuriickgezogen, wenn der zugrunde
gelegte Prifbericht im Sinne der Ziff. 2.6 nicht mehr
geeignet ist, die Produktzertifizierung zu begriinden.

2. Das ITC behélt sich das Recht vor, Erklarungen
Uber die Unglltigkeit, Aussetzung, Einschrédnkung
und/oder Zurlickziehung von Zertifikaten zu veréffentli-
chen. Das ITC ist befugt, aufgrund gesetzlicher oder
behordlicher Meldepflichten bekannt gewordene Infor-
mationen im Zusammenhang mit der Prifung und/oder
Zertifizierung sowie auf Anforderung der Befugnis
erteilenden Stelle dieser Informationen, Unterlagen etc.
weiterzugeben.

V. Regelungen zur Arbeitssi-
cherheit

1. Auftraggeber

Vor Auftragsdurchfiihrung Gbermittelt der Auf-
traggeber Informationen Uber Geféhrdungen
und Belastungen, die von der Arbeitsumge-
bung im Betrieb des Auftraggebers ausgehen
koénnen, eingeschlossen sind auch Informatio-
nen Uber Gefahrstoffe in Priflingen.

Der Auftraggeber stellt sicher, dass Mitarbei-
ter des ITC nur in Begleitung eines Mitarbei-
ters des Auftraggebers tatig werden.

Der Auftraggeber unterweist die Mitarbeiter
des ITC anhand von Gefdhrdungsbeurtei-
lung(en) und Betriebsanweisung(en) ein-
schlieBlich von Notrufnummern und Sammel-
plétzen im Gefahrfall sowie Gber Funktions-
weisen und Sicherheit eventuell zu nutzender
Geratschaften.

Der Auftraggeber stellt eventuell notwendige
und die Uber die vom ITC bereitgestellte per-
sonliche Schutzausriistung (Helm, Sicher-
heitsschuhe, Gehoérschutz, Schutzbrille) hin-
ausgeht unentgeltlich zur Verfigung.

2. ITC

o Der Mitarbeiter des ITC darf nur tatig werden,
wenn sichere Zustande hergestellt sind. Er hat
das Recht, bei unzumutbaren Gefahrdungen /
Belastungen die Tatigkeit nicht durchzufiih-
ren.



VI. Veroffentlichung von
Priifberichten und Zertifi-
katen

Der Inhaber von Zertifikaten oder Priifberichten darf
diese nur im vollen Wortlaut unter Angabe des Ausstel-
lungsdatums weitergeben. Eine Veroffentlichung oder
Vervielféltigung bedarf der vorherigen Genehmigung
der ausstellenden Stelle.

VII. Verbraucherinformation

Das ITC behélt sich die Verdffentlichung einer Liste der
zertifizierten Produkte zur Verbraucherinformation vor.

VIII. VerstoBe gegen die
Priif- und Zertifizierungs-
ordnung

Das ITC ist berechtigt, bei festgestellten schuldhaften
VerstoBen gegen diese Prif- und Zertifizierungsord-
nung, insbesondere bei widerrechtlicher Benutzung
eines Zeichens, eine Vertragsstrafe bis zu €10.000,--
fur jeden Fall des VerstoBes zu verlangen. Eine wider-
rechtliche Benutzung eines Zeichens liegt auch vor,
wenn mit einem Zeichen versehene Produkte vor
Erteilung eines Zertifikates angeboten oder in Verkehr
gebracht werden oder unzuldssige Werbung betrieben
wird.

IX. Beschwerden

Gegen Priifentscheidungen kann Einspruch und gegen
die Durchfiihrung von Verfahren kann Beschwerde
eingelegt werden.

X. Inkrafttreten und Ande-
rung der Priif- und Zerti-
fizierungsordnung

1. Die Prif- und Zertifizierungsordnung tritt am 1.
September 2021 in Kraft.

2. Sie verliert nach Aufstellung einer neuen Prif-
und Zertifizierungsordnung mit einer Ubergangszeit von
6 Monaten ihre Gultigkeit.

3. Auf das Inkrafttreten der neuen oder das Au-
Berkraftsetzen der vorliegenden Prif- und Zertifizie-
rungsordnung werden die Auftraggeber oder Inhaber
eines Zertifikates besonders hingewiesen.

Seite 2 von 2



	Prüf- und Zertifizierungsordnung
	des ISOBUS Test Center
	im
	Competence Center ISOBUS e.V.
	für das Tätigkeitsfeld Produktprüfung und -zertifizierung

	I. Geltungsbereich, Definition
	II. Prüf- und Zertifizierungsverfahren
	III. Zertifikate
	IV. Gesetzliche Anforderungen gemäß §§ 16, 17 ProdSG
	V. Regelungen zur Arbeitssicherheit
	VI. Veröffentlichung von Prüfberichten und Zertifikaten
	VII. Verbraucherinformation
	VIII. Verstöße gegen die Prüf- und Zertifizierungsordnung
	IX. Beschwerden
	X. Inkrafttreten und Änderung der Prüf- und Zertifizierungsordnung

